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1 Die neuen EU-Mitgliedstaaten 
 
Mit 1.5.2004 sind zehn neue Mitgliedstaaten (siehe Tabelle) der Europäischen Union beigetreten. Nach 
einer Kurzinformation bezüglich der umsatzsteuerlichen Auswirkungen in unserem letzten SteuerNEWS-
LETTER 2/2004 finden Sie nachfolgend einen Überblick über steuerliche aber auch arbeitsrechtliche 
Auswirkungen dieses bisher größten Erweiterungsschrittes in Richtung eines gemeinsamen Europas. 
 

1.1 Tabelle: Steuersätze in den neuen EU-Mitgliedstaaten und UID 
 
  

Körperschaftsteuer 
 

Einkommensteuer 
 

Umsatzsteuer 
 

UID-
Länder-
kennung 

weitere Stellen 

Estland ca 35 % *) 26% 18% / 5% / - EE   9      (nur Ziffern) 
Lettland 15% 25% 18% / 5 % / -  LV 11      (nur Ziffern) 
Litauen 13%-15% 33% 18% / 9 % / 5 % LT 9-12   (nur Ziffern) 
Malta 35% **) Stufentarif: 0% -  35% 18% / 5 % MT   8      (nur Ziffern) 
Polen 19% Stufentarif:19 % - 40% 22% / 7 % / 3 % PL 10      (nur Ziffern) 
Slowakei 19% 19% 19% / - / - SK 9-10   (nur Ziffern) 
Slowenien 25% Stufentarif: 17-50% 20% / 8,5 % / -  SI 8        (nur Ziffern) 
Tschechien 28% Stufentarif: 15-32% 19% / 5 % / - CZ 8-10   (nur Ziffern) 
Ungarn 16% Stufentarif: 18 % - 38% 25% / 15 % / 5 % HU 8        (nur Ziffern) 
Zypern 10% + 5% in 2004 Stufentarif: 20-30% 15% / 5 % / 0 % CY 9 

*) berechnet von Nettoausschüttung 
**) wird ausländischen Unternehmen teilweise rückerstattet 

 

1.2 Umsatzsteuer und die neuen EU-Mitgliedstaaten  
Wie alle anderen Unternehmen der EU müssen auch die neuen Mitgliedsstaaten ab 1.5.2004 über eine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Details zum Aufbau siehe Tabelle 1.1) verfügen, um am inner-
gemeinschaftlichen Warenverkehr teilnehmen zu können. Die Gültigkeit dieser UID-Nummer kann im 
Internet überprüft werden (einfaches Bestätigungsverfahren), den Link dazu finden Sie auf unserer Web-
site www.fiebich.com > Infos & FAQ im gelben Feld der Direktlinks ("UID Stufe1-Prüfung") 
 
Da es in diesen Staaten aber teilweise zu erheblichen Umstellungsproblemen kommen kann, hat das 
BMF in einem – wenn auch sehr restriktiven – Toleranzerlass1 eine Übergangsfrist bis 31.7.2004 gesetzt, 
                                                      
1 Wartungserlass BMF vom 25.5.2004, Änderung der UstR 2000, Rz 3981 
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sofern die UID bis zur Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung nachgereicht wird. Weitere Vorausset-
zungen siehe Erlasstext. 
 
Damit ergeben sich für österreichische Unternehmer, die mit Unternehmen der neuen EU-Mitgliedstaaten 
in Geschäftsverbindung stehen, bei folgenden Geschäften umsatzsteuerliche Änderungen gegenüber der 
Situation vor dem 1.5.2004: 

• Warenlieferung in die neuen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftliche Lieferung, Versandhandel) 
• Warenimporte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten (innergemeinschaftliche Erwerbe)  
• Dreiecksgeschäfte 
• Sonstige Leistungen (wie zB Werbung, Beratung, Personalgestellung)  
• Vermietung von Beförderungsmitteln 
• Vermittlungsleistung  
• Beförderung von Waren 
 

1.3 Zollfrei von Urlaubsreise mitnehmen 
Was dürfen Sie aus einem Urlaub zoll- und steuerfrei mitbringen? Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob 
Sie aus dem EU-Raum, den neuen EU-Staaten oder aus einem Drittland (zB Schweiz) einreisen. 
 
• Einreise aus einem EU-Land 
Reisende dürfen alle Waren, die sie als private Letztverbraucher für den eigenen Bedarf in einem ande-
ren EU-Mitgliedsland mit Bezahlung der Umsatzsteuer und allfälliger anderer Abgaben erworben haben, 
ohne weitere Zoll- und Steuerbelastung in ihr EU-Heimatland selbst einführen. Zur Abgrenzung zwischen 
einer privaten und einer gewerblichen Einfuhr gibt es die unten angeführten Richtwerte. Bei Tabakwaren 
gelten aber bei den neuen EU-Mitgliedstaaten – mit Ausnahme von Zypern (CY) und Malta (MT) – nied-
rigere Höchstmengen, wobei bei den Ländern Slowakei (SK), Slowenien (SI), Ungarn (HU) und Tsche-
chien (CZ) noch zu differenzieren ist, ob die Einreise auf dem Landweg oder per Flugzeug erfolgt.  
 
• Einreise aus einem Land außerhalb der EU (Drittland) 
Wer aus einem Drittland nach Österreich zurückkehrt, muss beim Zoll alle mitgebrachten Waren, sofern 
sie die nachfolgenden Reisefreimengen überschreiten, mündlich deklarieren.  

 Richtmengen Höchstmengen Höchstmengen Höchstmengen 
  

EU-Raum alt, 
MT, CY 

 

 
SK, SI, HU, CZ 
(auf  Landweg) 

 
Neue EU-Länder  
(ohne MT, CY)  

 
Drittland  

Tabakwaren (ab einem Alter von 17 Jahren):     
Zigaretten 800 Stück 25 Stück 200 Stück 200 Stück 
oder Zigarillos 400 Stück 10 Stück*) 100Stück*) 100 Stück 
oder Zigarren 200 Stück 5 Stück*) 50 Stück*) 50 Stück 
oder Rauchtabak 1000 Gramm 25 Gramm*) 250 Gramm**) 250 Gramm 
Alkohol / alkoholische Getränke (ab 17 Jahre):     

Spirituosen (mehr als 22 %vol Alkohol) 10 Liter 10 Liter 10 Liter 1 Liter 
oder Destillate und andere Getränke (weniger 
als 22% vol Alkohol) 

20 Liter 20 Liter 20 Liter 2 Liter 
 

Wein (nicht schäumend) 90 Liter 90 Liter 90 Liter und 2 Liter 
davon max  Schaumwein 60 Liter 60 Liter 60 Liter  
Bier 110 Liter 110 Liter 110 Liter  

*) gilt nur für Tschechien 
**) gilt nur für Tschechien und Estland 
 
Weitere Einschränkungen gibt es für folgenden Waren bei der Einreise aus einem Drittland: Parfums 
(50 g), Eau de Toilette (0,25l), Kaffee (500g), Tee (100g) und andere Waren (Gesamtwert von bis zu 
175 €). 
 

1.4 Ausländerbeschäftigung in Österreich nach der EU-Erweiterung 
Seit 1.5.2004 gibt es zwei Klassen von EU-Staaten, wenn es um die Freizügigkeit des Arbeitsmarktes 
und um die Freizügigkeit von Dienstleistungen geht. Von den neuen EU-Mitgliedern sind nur Malta 
und Zypern bei diesen beiden Freizügigkeiten vollwertige EU-Mitglieder. Darüber hinaus gilt die volle 
Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreizügigkeit seit 1.6.2004 auch für die Schweiz. 
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1.4.1 Für alle Staatsbürger der anderen neuen EU-Staaten gelten folgende Beschränkungen des 
Arbeitsmarktes: 

• Grundsätzlich ist weiterhin das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) anzuwenden. 
• Ausnahmen von der Bewilligungspflicht nach dem AuslBG gelten für neue EU-Bürger, 

- die am 1.5.2004 oder danach rechtmäßig ununterbrochen mindestens 12 Monate im Bundes-
gebiet beschäftigt und zum Arbeitsmarkt zugelassen waren oder sind oder 

- die die Voraussetzungen für einen Befreiungsschein nach § 15 AuslBG erfüllen oder 
- die seit 5 Jahren im Bundesgebiet dauernd niedergelassen sind und über ein regelmäßiges 

Einkommen aus erlaubter selbstständiger Erwerbstätigkeit verfügen. 
- Ehegatten und Kindern neuer EU-Bürger kommen (unabhängig von der eigenen Staatsbürger-

schaft) die gleichen Ausnahmen von der Bewilligungspflicht zugute, wenn sie am 1.5.2004 ei-
nen gemeinsamen Wohnsitz mit einer privilegierten Person gehabt haben. Ziehen sie erst nach 
dem 1.5.2004 nach Österreich, müssen sie mindestens 18 Monate einen gemeinsamen Wohn-
sitz haben, um nicht mehr der Bewilligungspflicht zu unterliegen. Ab dem 1.5.2006 erhalten sie 
dieses Recht sofort (ohne 18monatigen gemeinsamen Wohnsitz). 

• Die vorstehenden Ausnahmen sind durch eine Bestätigung des Arbeitsmarktservices (AMS) zu 
dokumentieren. Eine Arbeitsaufnahme ist nur mit dieser AMS-Bestätigung zulässig (Strafandrohung 
bis zu € 500). 

• Bei der Zuteilung neuer Beschäftigungsbewilligungen haben die neuen EU-Bürger einen gesetzlich 
garantierten Vorzug gegenüber Bürgern von Drittstaaten (auch bei Sonderkontingenten). 

• Für neue EU-Bürger gilt ab 1.5.2004 die Sichtvermerks- und Niederlassungsfreiheit. Demzufolge 
benötigen alle neuen EU-Bürger keinen Aufenthaltstitel (Visum) mehr. 

 

1.4.2 Die Beschränkungen des Dienstleistungsverkehrs betreffen folgende Dienstleistungssekto-
ren, alle anderen Branchen sind dadurch nicht eingeschränkt: 

• Gärtnerische Dienstleistungen 
• Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
• Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
• Baugewerbe einschließlich verwandter Wirtschaftszweige  
• Detekteien sowie Wach- und Sicherheitsdienste 
• Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln 
• Hauskrankenpflege 
• Sozialwesen 
 
Die Einschränkung des Dienstleistungsverkehrs in den obigen Sektoren bedeutet, dass betriebsentsand-
te neue EU-Bürger, die in einem Dienstverhältnis zu einem ausländischen Arbeitgeber ohne inländischen 
Sitz oder Betriebsstätte stehen und von diesem zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (zB einer 
Montage) im Inland eingesetzt werden, eine Beschäftigungsbewilligung, eine Entsendebewilligung 
oder eine EU-Entsendebestätigung wie folgt benötigen: 
• Erfolgt die Entsendung eines neuen EU-Bürgers von einem Arbeitgeber mit Sitz in einem der neuen 

EU-Staaten in einen der beschränkten Dienstleistungssektoren, wird für diesen betriebsentsandten 
neuen EU-Bürger entweder eine Entsende- oder eine Beschäftigungsbewilligung benötigt. Im Bau- 
und Baunebenbereich muss jedenfalls eine Beschäftigungsbewilligung eingeholt werden. Für die Ein-
holung der erforderlichen Bewilligung ist immer der inländische Auftraggeber (Kunde) und nicht der 
ausländische Arbeitgeber verantwortlich. 

• Erfolgt die Entsendung hingegen von einem Arbeitgeber, der seinen Betriebssitz in einem der alten 
EU/EWR-Staaten oder Malta, Zypern bzw Schweiz hat, wird für diesen betriebsentsandten neuen 
EU-Bürger eine sogenannte EU-Entsendebestätigung benötigt (Voraussetzung: seit mindestens ei-
nem Jahr in einem direkten Arbeitsverhältnis zum entsendenden Arbeitgeber unter Einhaltung der in-
ländischen Lohn-, Arbeits- und Sozialversicherungsbedingungen).  

 

1.4.3 Welche Möglichkeiten ergeben sich daher für die Praxis ? 

• Da für alle neuen EU-Bürger kein Aufenthaltstitel mehr erforderlich ist, kann auf altbewährte Modelle 
zurück gegriffen werden, um aus dem Geltungsbereich des AuslBG zu kommen. Nach § 2 Abs 4 
AuslBG gelten nach wie vor Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH mit einer Beteiligung 
von mindestens 25 % nicht als Arbeitnehmer iSd AuslBG. Dies bedeutet, dass zB vier ungarische 
oder polnische Staatsbürger nunmehr eine inländische GmbH gründen und für diese GmbH ohne Be-
schäftigungsbewilligung tätig sein können. Bisher haben diese vier Gesellschafter-Geschäftsführer für 
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die Arbeitsaufnahme im Inland einen entsprechenden Aufenthaltstitel benötigt, den sie nicht erhalten 
konnten. 

• Ein neuer EU-Bürger, der als Einzelunternehmer in seinem Land tätig ist, kann jederzeit ohne Be-
schäftigungs- oder Entsendebewilligung auch in den beschränkten Dienstleistungssektoren unter-
nehmerisch tätig werden. Einen Aufenthaltstitel braucht er dazu jetzt nicht mehr. Er muss selbst tätig 
werden und darf keine neuen EU-Bürger als Arbeitnehmer dabei beschäftigen. 

• Dienstgeber aus alten EU-Staaten (wie zB Irland), die von der Möglichkeit der Beschränkung des 
Arbeitsmarktes gegenüber den neuen EU-Staaten nicht Gebrauch gemacht haben, können neue EU-
Bürger ohne Beschäftigungsbewilligung beschäftigen und diese nach Österreich entsenden. Wenn zB 
eine irische Gesellschaft ungarische oder polnische Staatsbürger als Arbeitnehmer aufnimmt, können 
diese nach Österreich entsandt werden. Der österreichische Auftraggeber benötigt aber eine EU-
Entsendebestätigung, die nur erteilt wird, wenn die polnischen und ungarischen Arbeitnehmer bereits 
seit mindestens einem Jahr für die irische Gesellschaft tätig sind und alle inländischen Lohn-, Arbeits- 
und Sozialversicherungsbestimmungen eingehalten werden. 

• Beachten sollte man auch, dass die Beschränkungen des Arbeitsmarktes und Dienstleistungsverkehrs 
nicht nur für den österreichischen Markt gelten, sondern von den Beitrittsländern auch in umgekehrter 
Richtung Übergangsregelungen verinbart wurden. 

 

2 Steuerreform 2005 endgültig! 
 
Nach der Beschlussfassung im Nationalrat und im Bundesrat ist die Steuerreform 2005 mit der Veröffent-
lichung im Bundesgesetzblatt am 4.6.2004 nunmehr endgültig abgeschlossen.2 Ausführliche Informatio-
nen zu Details der Reform finden Sie in unserer Spezialinfo "Steuerreform 2005" (Beilage zu diesem 
Newsletter) 
 
Aufgrund der durch die Steuerreform 2004/05 geschaffenen neuen steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Unternehmer (einerseits Begünstigung für nicht entnommene Gewinne bei Personenunternehmen ab 
2004, andererseits Senkung der Körperschaftsteuer von 34% auf 25% und Einführung einer Gruppenbe-
steuerung ab 2005) sollte in jedem Einzelfall fachmännisch überprüft werden, ob die bisherige Rechts-
form noch steuerlich optimal ist.  
 
Kinderzuschlag und erhöhtes Pendlerpauschale bei Lohnverrechnung berücksichtigen  
Einige im Zuge der Steuerreform 2005 beschlossene Steuervorteile treten bereits im Jahr 2004 in Kraft. 
Es handelt sich dabei um den neuen Kinderzuschlag zum Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag, die 
neuen Zuverdienstgrenzen für Alleinverdiener mit Kind und um die Erhöhung des Pendlerpauschales. 
Diese Vorteile können bereits ab Juli 2004 in der laufenden Lohnverrechnung berücksichtigt werden. Für 
das erste Halbjahr 2004 kann in den Monaten Juli bis November eine Aufrollung erfolgen, soweit das 
Dienstverhältnis bereits bestanden hat. 
 
Voraussetzung für die Berücksichtigung des neuen Kinderzuschlages ist, dass das neue Formular E 30 3 
(Alleinverdienerabsetzbetrag) vom Dienstnehmer ausgefüllt und der Lohnverrechung vorgelegt wird. Die 
Auszahlung des erhöhten Pendlerpauschales kann aufgrund der bereits vorliegenden Anträge erfolgen. 
(für Neuanträge: Formular L 344 -Pendlerpauschale). Weitere Informationen finden Sie in beiliegender 
Spezialinfo "Steuerreform 2005". 
 
 

3 Erheblicher Mehraufwand für Steuererklärungen 2003 
 
Wie bereits im letzten SteuerNEWSLETTER berichtet sind die Einkommensteuer-, Körperschaftsteu-
er- und Umsatzsteuererklärung ab dem Veranlagungsjahr 2003 verpflichtend elektronisch einzu-
reichen, wenn dies technisch zumutbar ist. Die technische Zumutbarkeit wird von der Finanzverwaltung 
unterstellt, wenn der Steuerpflichtige über einen Internetanschluss verfügt und bereits die Umsatzsteuer-
voranmeldung elektronisch abgeben muss (das ist der Fall, wenn der Vorjahresumsatz mehr als € 
100.000 betragen hat). Weiterhin in Papierform einzureichen sind alle anderen Erklärungen, wie zB die 

                                                      
2 BGBl I 2004/57 vom 4.6.2004. 
3 www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=E30  
4 www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=L34 
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Kraftfahrzeugsteuererklärung und alle Anträge zur Geltendmachung diverser Prämien, sowie die Jahre-
abschlüsse bzw Wirtschaftsprüfungsberichte.5 
 
Aber nicht nur die elektronische Einreichung erfordert aufwändige Umstellungsmaßnahmen. Zusätzlich 
wurden die Erklärungsformulare teilweise stark erweitert (die Einkommensteuererklärung alleine um-
fasst jetzt 8 statt bisher 4 Seiten!), da eine Reihe von Zusatzangaben zu machen sind, die der Finanz-
verwaltung Branchenvergleiche ermöglichen sollen. Bei der Einkommensteuererklärung sind als zusätzli-
che Beilagen zB das Formular E 1a für jeden Betrieb und das Formular E 1b für jedes Mietobjekt auszu-
füllen. Insgesamt gesehen wird die Erstellung der Steuererklärungen 2003 im Vergleich zu den Vorjahren 
daher mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden sein.6 
 
Schriftliche Beilagen sind bei den Steuererklärungen nur mehr in Ausnahmefällen (zB Spekulationsein-
künfte, Einkünfte aus der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen) vorgesehen. In Zweifelsfällen sollten 
dennoch weiterhin Beilagen eingereicht werden, um der steuerlichen Offenlegungspflicht nachzukom-
men. 
 
Tipp:  Wenn Sie Ihre Steuererklärungen selbst ausfüllen, so finden Sie in der Fußnote einige "nützliche" 

Tipps ;-) 
 

4 Splitter: 

4.1 Erweiterung der Umsatzsteuerpflicht für ärztliche Gutachten ab 1.6.2004  
Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung zählte die Erstattung von ärztlichen Gutachten (auch 
wenn sie im Auftrag eines Dritten erstellt wurden) zur umsatzsteuerfreien Tätigkeit als Arzt. Da der EuGH 
in einem weiteren Urteil vom November 2003 eine gegenteilige Auffassung vertreten hat, wird die Fi-
nanzverwaltung die Umsatzsteuerrichtlinien in diesem Punkt ändern.  
 
Seit 1.1.2001 mussten Ärzte bereits für folgende Leistungen 20 % Umsatzsteuer in Rechnung stellen 
und abführen: 
• ärztliche Untersuchungen über die pharmakologische Wirkung eines Medikaments beim Menschen 

und die dermatologische Untersuchung von kosmetischen Stoffen 
• psychologische Tauglichkeitstests zur Berufsfindung 
• auf biologische Untersuchungen gestützte Feststellung einer anthropologisch-erbbiologischen Ver-

wandtschaft 
 
Diese Liste soll nunmehr um folgende Gutachten ergänzt werden: 
• Erstellung von Gutachten, deren Ziel es ist, die Voraussetzungen für Entscheidungen zu schaffen, die 

Rechtswirkung erzeugen7;  
• Berufskrankheitsanzeigen nach § 363 ASVG; 
• Gutachten nach den Leichenbeschaugesetzen; 
• Verletzungsanzeigen an die Sicherheitsbehörden; 
• Atteste, mit denen der Gesundheitszustand von Personen bestätigt wird und die zur Vorlage bei Ver-

waltungsbehörden zur Abwicklung von Verfahren dienen, die mit dem Schutz der Gesundheit nicht 
zusammenhängen, zB Atteste für die Erreichung einer steuerlichen Begünstigung. 

 

                                                      
5 Im sogenannten Toleranzerlass vom 30.1.2004 hat das BMF erklärt, dass die Einreichung der Jahreserklärungen 2003 in Papier-
form trotz Verpflichtung zur elektronischen Einreichung toleriert wird und alleine deswegen keine Zwangsstrafen oder Verspätungs-
zuschläge verhängt werden dürfen und dadurch auch keine Finanzordnungswidrigkeit gegeben ist. 
6 Hilfreich für das Ausfüllen der Steuererklärungen 2003 ist die 22 Seiten (!) umfassende Ausfüllbeihilfe (siehe: 
www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/detail.htm?FTYP=est), die auch einen Überblick über die anzugebenden Branchenkenn-
zahlen (BKZ) enthält. Für eine genaue Zuordnung der Tätigkeit zu einer BKZ kann man sich unter www.statistik.at im Bereich „Ver-
zeichnisse – ÖNCE – Datenbank – Alphabetikum“ auf die Suche begeben. Die Ausfüllanleitung enthält auch Erläuterungen, welche 
Beträge in den gesondert anzugebenden Bilanz- und GuV-Positionen bzw in der detaillierten Mehr-Weniger-Rechnung zu erfassen 
sind. Da einzelne Positionen, wie zB die „tatsächlichen KFZ-Kosten“ (hier sind lt Erläuterung die KFZ -Kosten ohne AfA und Lea-
sing, jedoch inklusive KFZ-Steuer und KFZ-Versicherung zu verstehen) oftmals nur durch aufwändiges Aufgliedern einzelner Kon-
ten ermittelt werden können, wird für das Veranlagungsjahr 2003 in solchen Fällen eine Zuordnung zu der Position übrige Aufwen-
dungen toleriert. 
7 Dazu gehören Gutachten im Zuge der Vorbereitung oder Durchführung von straf- oder zivilrechtlichen Haftungsprozessen, Gut-
achten an Schlichtungsstellen für behauptete Behandlungsfehler und an die Landesentschädigungskommissionen, Gutachten für 
gesetzliche Sozialversicherungsträger, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, das Bundessozialamt oder für die Versorgungs- 
und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der freiberuflich Erwerbstätigen. Ob der ärztliche Sachverständige durch ein Gericht 
oder eine Sozialversicherungsanstalt beauftragt wurde, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang. 
 



 

SteuerNEWSLETTER von Fiebich & PartnerInnen, Stand 18.6.2004 ©ÖGWT – www. fiebich.com Seite 6/6 

Laut Auskunft des BMF soll die Neuregelung aber erst für Gutachten, die ab dem 1. Juni 2004 erstellt 
werden, zwingend Anwendung finden.  
 
Fallen Vorsteuerbeträge in Zusammenhang mit diesen Leistungen an, können diese selbstverständlich 
abgezogen werden. Nicht eindeutig zuordenbare Vorsteuerbeträge können nach dem Verhältnis der 
steuerfreien Umsätze zu den steuerpflichtigen Umsätzen aufgeteilt werden. Eine wesentliche Erleichte-
rung ist die erlassmäßige analoge Anwendung der Kleinunternehmerbefreiung: Beträgt der Gesamtum-
satz eines Jahres (aus ärztlicher Tätigkeit, Gutachtenstätigkeit und sonstigen umsatzsteuerlich relevanten 
Einkünften, wie zB Vermietungstätigkeit) nicht mehr als € 22.000 („Kleinunternehmer“), können die oben 
angeführten Leistungen dennoch steuerfrei belassen werden. In diesem Fall darf aber auch keine Um-
satzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen werden. 
 

4.2 Anhebung der Kategoriebeträge nach § 15a MRG 
Mit Verordnung des Justizministeriums sind die Kategoriebeträge des Mietrechtsgesetzes (MRG) valo-
risiert worden. Die neuen Kategoriebeträge können bei neuen Mietverträgen seit 1.6.2004 vereinbart 
werden. Bei bestehenden Mietverträgen können die neuen Kategoriebeträge im Rahmen der Wertsiche-
rungsvereinbarungen erst ab 1.7.2004 geltend gemacht werden (rechtzeitige Vorschreibung ist natürlich 
Voraussetzung). 
 
 neue Kategoriebeträge je m² und Monat angehobene Hauptmietzinse 

(früher Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge) 
Kategorie A € 2,77 € 1,84 
Kategorie B € 2,08 € 1,39 
Kategorie C € 1,39 € 0,92 
Kategorie D € 0,69 € 0,69 

   
Die Verwaltungsgebühr erhöht sich ab dem 1.6.2004 ebenfalls, und zwar auf € 2,77 je m² Nutzfläche 
und Jahr. Diese wird im Rahmen der Betriebskosten dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 

4.3 Geplante Änderungen bei der Energieabgabenvergütung 
Um eine EU-konforme Regelung der viel diskutierten Energieabgabenvergütung herzustellen, müssen die 
Jahre 2002 und 2003 rückwirkend geändert werden. Die im Mai ins Parlament eingebrachte Regierungs-
vorlage enthält folgende Änderungen: 
• Produktionsbetriebe erhalten für die Jahre 2002 und 2003 neben dem allgemeinen Selbstbehalt von 

€ 363 einen Anteil von € 0,00717/m³ verbrauchtem Erdgas und € 0,0006/kWh verbrauchter elektri-
scher Energie nicht vergütet.  

• Bei Dienstleistungsbetrieben wird im Jahr 2003 neben dem allgemeinen Selbstbehalt von € 363 ein 
Anteil von € 0,00872/m³ verbrauchtem Erdgas und € 0,003/kWh verbrauchter elektrischer Energie 
nicht vergütet.  

 
Die geänderte Regelung soll mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt wirksam werden (voraussichtlich 
Juli/August). Um zu vermeiden, dass die Energieabgabenvergütung durch diese Mindeststeuersätze uU 
empfindlich gekürzt wird, sollten die Anträge für 2002 und 2003 unbedingt so schnell wie möglich einge-
bracht werden. Laut Auskunft aus dem BMF kann bei einem abweichendem Wirtschaftsjahr 2003/2004 
für die in das Jahr 2003 fallenden Monate zusätzlich zum Antrag für das Jahr 2002/2003 ein Antrag für 
die Energieabgabenvergütung für ein Rumpfwirtschaftsjahr 2003 eingebracht werden. 
 
Die geplante Neuregelung ab 1.1.2004 (Regierungsvorlage vom 4.6.2004) sieht einerseits vor, dass die 
entrichteten Energieabgaben für die Rückvergütung 0,5 % des Nettoproduktionswertes (bisher 0,35 %) 
übersteigen müssen, andererseits dürfen die Mindeststeuersätze laut EU-Richtlinie nicht unterschritten 
werden.8 
 
 

                                                      
8 Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG vom 27. Oktober 2003. 


